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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet der Mechanismen der Funkressourcen-
steuerung (Radio Resource Control) (RRC) in draht-
losen Kommunikationsnetzwerken und insbesondere 
ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Auswählen 
eines Kommunikationskanals.

Hintergrund

[0002] In drahtlosen Kommunikationsnetzwerken, 
beispielsweise einem universellen mobilen Telekom-
munikationssystem (Universal Mobile Telecommuni-
cations System) (UMTS), können Kommunikations-
kanäle erzeugt werden zwischen: Einer mobilen 
Kommunikationsvorrichtung zum Bereitstellen eines 
Zugangs auf Netzwerkdienste über Funkkommunika-
tionskanäle, einem Funkzugangsnetzwerk (Radio 
Access Network) (RAN), das wenigstens einen 
Funk-Basistransceiverstation zum Senden und Emp-
fangen einer Information bzw. von Informationen 
über die Kommunikationskanäle und wenigstens 
eine Funknetzwerksteuerungseinrichtung (radio net-
work controller) zum Steuern, auf welchem Kommu-
nikationskanal über welche Funk-Basistransceiver-
station eine mobile Kommunikationsvorrichtung kom-
muniziert und zum Leiten des Kommunikationsver-
kehrs, einem Kernnetzwerk, das Netzwerkknoten 
zum Bereitstellen von Netzwerksteuermerkmalen, 
wie Rechnungsstellung und Authentifizierung, und 
Leiten von Kommunikationsverkehr zu dem und von 
dem geeigneten RAN und zu und von anderen Netz-
werken, und weiteren Netzwerken, wie entweder ei-
nem öffentlichen Fernsprechnetz (Public Switched 
Telephone Network) (PSTN) oder einem Paketdaten-
netzwerk (Packet Data Network) (PDN), zum Leiten 
von Kommunikationsverkehr zu dem und von dem 
Kernnetzwerk. Eine mobile Kommunikationsvorrich-
tung kann zwischen von derselben Funknetzwerk-
steuerungseinrichtung unterstützten Basistranscei-
verstationen entsprechend Signalstärkemessungen, 
die von jeder Basistransceiverstation empfangen 
werden, übergehen. Ein Übergang zwischen 
Funk-Basistransceiverstationen, die von derselben 
Funknetzwerksteuerungseinrichtung unterstützt wer-
den und ferner von demselben Kernnetzwerk unter-
stützt werden, erfordert nur eine Funkschnittstellen-
aktualisierung und eine Schnittstellenaktualisierung 
zwischen der RNC und der Basistransceiverstation. 
Ein Übergang zwischen Funknetzwerksteuerungs-
einrichtungen, die von verschiedenen Kernnetzwer-
ken unterstützt werden, erfordert jedoch eine Funk-
schnittstellenaktualisierung, eine Schnittstellenaktu-
alisierung zwischen der RNC und der Basistranscei-
verstation, eine Schnittstellenaktualisierung zwi-
schen der RNC und dem Kernnetzwerk, und ein 
Übergang zwischen Kernnetzwerken erfordert eine 

zusätzliche Schnittstellenaktualisierung zwischen 
dem Kernnetzwerk und entweder dem PSTN oder 
dem PDN.

[0003] Wenn eine mobile Kommunikationsvorrich-
tung zwischen der RNC übergeht, wird die Aktualisie-
rung als Routingbereichsaktualisierung (Routing 
Area Update) (RAU) bezeichnet. Wenn eine mobile 
Kommunikationsvorrichtung zwischen Kernnetzwer-
ken übergeht, wird die Aktualisierung als Ortsbe-
reichsaktualisierung (Local Area Update) (LAU) be-
zeichnet. Die RAU und die LAU erfordern ein viel grö-
ßeres Signalisierungsvolumen über die Funkverbin-
dung als die Schnittstellenaktualisierung, die erfor-
derlich ist, wenn die mobile Kommunikationsvorrich-
tung zwischen Basistransceiverstationen, die von 
derselben Funknetzwerksteuerungseinrichtung un-
terstützt werden, übergeht. Betrachtet man die be-
grenzten Ressourcen und die empfindliche Natur der 
Funkverbindung, sollten daher die Schnittstellenaktu-
alisierungen, die beim Übergang zwischen der RNC 
und den Kernnetzwerken erforderlich sind, gut ge-
steuert werden, um unnötigen Energieverbrauch und 
Signalisierung über die Funkschnittstelle zu vermei-
den. Weil dies auftritt, wenn die mobile Kommunikati-
onsvorrichtung zwischen Basistransceiverstationen, 
die von dem verschiedenen RAN oder Kernnetzwerk 
unterstützt werden, übergeht, gibt es die Möglichkeit, 
dass die Position der mobilen Kommunikationsvor-
richtung und Funkverbindungsbedingungen zu häufi-
gen und unnötigen Aktualisierungen führen. Diese 
unkontrollierte Frequenz kann übermäßigen Energie-
verbrauch von der mobilen Kommunikationsvorrich-
tung und übermäßigen Verkehr über die Funkschnitt-
stelle bewirken.

[0004] Um eine übermäßige LAU und RAU zu mil-
dern, erfordert die Standardspezifikation 3GPP 
05.08, dass im Falle einer LAU oder RAU ein Signal-
pegel von einer bedienenden bzw. Serving-Basis-
transceiverstation verglichen mit einem Signalpegel 
von einer benachbarten Basistransceiverstation 
durch einen vorbestimmten Randwert eingestellt 
werden sollte. Ein Einstellen des Referenzsignals 
kann unter einigen Umständen verhindern, dass un-
nötige Aktualisierungen auftreten, und daher helfen, 
Energieverbrauch zu verringern und Funkverbin-
dungseffizienz zu verbessern. Beispielswiese kann 
ein Einstellen des Referenzsignals helfen, zu verhin-
dern, dass eine mobile Kommunikationsvorrichtung, 
die sich in einem Bereich im Netzwerk zwischen zwei 
Netzwerkzellen, die von zwei verschiedenen 
Funk-Basistransceiverstationen bedient werden, be-
findet, unter bestimmten Ausbreitungscharakteristi-
ken unnötig zwischen den zwei Zellen umschaltet. 
Auf Grund der Empfindlichkeit von Funkkanälen und 
daher der unvorhersehbaren Natur von Funkkanälen 
kann jedoch dieselbe Position zu einer anderen Zeit 
unter verschiedenen Ausbreitungscharakteristiken 
liegen oder kann eine andere durch andere Ausbrei-
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tungscharakteristiken definierte Position vielleicht 
nicht ebenso gut auf den gleichen eingestellten Wert 
ansprechen. Die US-A-5822 696 offenbart ein verfah-
ren zum Zuordnen einer Schwellengrenze für die An-
zahl von Aktualisierungen oder Übergaben für ein 
mobiles Netzwerk, welche eine mobile Station in ei-
ner festgesetzten Zeitdauer ausführen kann, wobei 
die mobile Station abhängig von der Anzahl der Über-
gaben, die bereits aufgetreten sind, einem Kanal in 
entweder einer Mikrozelle oder einer Makrozelle zu-
geordnet wird. Die US-A-2002/02977 offenbart ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Ändern der Sig-
nalpegelaktualisierungsschwelle in einem mobilen 
Kommunikationssystem basierend auf einer vorher 
festgesetzten Signalqualitätsschwelle.

[0005] Daher gibt es einen Bedarf, ein verbessertes 
Verfahren und zum Einstellen des Referenzsignalpe-
gels bereitzustellen, um übermäßige Netzwerkaktua-
lisierungen zu mildern.

Kurzdarstellung

[0006] Die Erfindung ist in den Ansprüchen darge-
legt. Um die im Hintergrund identifizierten Einschrän-
kungen zu überwinden, werden ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zum Auswählen eines Kommunika-
tionskanals bereitgestellt.

[0007] In einer Ausführungsform wird ein eine Ka-
nalauswahlhistorie verwendender Kanalauswahl-
mechnismus zum Auswählen eines Kommunikati-
onskanals zwischen einer Serving-Basistransceiver-
station und einer benachbarten Basistransceiversta-
tion dargelegt. Bei Empfang eines Signals von der 
benachbarten Basistransceiverstation mit einem Sig-
nalpegel, der einem Referenzsignalpegel von der 
Serving-Basistransceiverstation gleichkommt oder 
übersteigt, ermittelt der Kanalauswahlmechanismus, 
ob eine Kanalauswahl entweder zu einer Ortsbe-
reichsaktualisierung oder einer Routingbereichsaktu-
alisierung führen würde. Wenn eine Aktualisierung 
auftreten würde, ermittelt der Kanalauswahlmecha-
nismus, ob vorhergehend entweder eine Aktualisie-
rung desselben Routingbereichs oder Ortsbereichs 
auftraten. Wenn vorhergehend keine Aktualisierung 
desselben Routingbereichs oder Ortsbereichs auf-
trat, werden ein inkrementaler Wert festgesetzt und 
eine Kennungsinformation für den Routingbereich 
oder Ortsbereich gespeichert. Wenn vorhergehend 
eine Routingbereichsaktualisierung oder Ortsbe-
reichsaktualisierung auftrat, wird der inkrementale 
Wert, der denen Routing- oder Ortsbereichsinforma-
tion zugeordnet wird, inkrementiert. Der Kanalaus-
wahlmechanismus vergleicht den inkrementierten 
Wert mit einem vorbestimmten Wert und wählt ent-
weder einen ersten Randwert aus, wenn der inkre-
mentierte Wert dem vorbestimmten Wert nicht gleich-
kommt oder diesen übersteigt, oder wählt einen zwei-
ten Randwert aus, wenn der inkrementierte Wert ei-

nem vorbestimmten Wert gleichkommt oder diesen 
übersteigt. Der Kanalauswahlmechanismus be-
stimmt dann, ob der Signalpegel der benachbarten 
Basistransceiverstation dem Signalpegel der Ser-
ving-Basistransceiverstation plus dem ausgewählten 
Randwert gleichkommt oder diesen übersteigt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 stellt Verfahrensschritte dar, die ein 
Verfahren zum Mildern einer übermäßigen Netzwer-
kaktualisierung identifizieren, das in einem Kanalaus-
wahlmechanismus einer mobilen Kommunikations-
vorrichtung verwendet wird,

[0009] Fig. 2 stellt eine relevante UMTS-Architektur 
einer mobilen Kommunikationsvorrichtung dar, die 
den Kanalauswahlmechanismus verwendet, und

[0010] Fig. 3 stellt ein drahtloses Kommunikations-
netzwerk, beispielsweise ein UMTS-Kommunikati-
onsnetzwerk, das Kommunikationsdienste unter-
stützt, für eine Kommunikationsvorrichtung dar, die 
den Kanalauswahlmechanismus verwendet.

Ausführliche Beschreibung

[0011] Während eine Verwendung und eine Imple-
mentierung bestimmter Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung unten ausführlich vorgestellt 
werden, ist es selbstverständlich, dass die vorliegen-
de Erfindung viele erfinderische Konzepte bereit-
stellt, die in einer breiten Vielfalt von Kontexten ver-
körpert sein können. Die hier erörterten speziellen 
Ausführungsformen sind nur für spezielle Weisen er-
läuternd, die Erfindung auszuführen und zu verwen-
den, und sollen nicht den Umfang der Erfindung ein-
schränken.

[0012] Ein Kanalauswahlmechanismus einer Kom-
munikationsvorrichtung, der eine Kanalauswahlhisto-
rie verwendet, wird vorgestellt, um übermäßige Netz-
werkaktualisierungen zu mildern. Die Kommunikati-
onsvorrichtung empfängt eine Information über Kom-
munikationskanäle, einschließlich Netzwerkken-
nungsinformation, und ein Signal mit einer Signal-
stärke von den benachbarten Basistransceiverstatio-
nen und vergleicht die empfangene Signalstärke mit 
der Signalstärke der Serving-Basistransceiverstation 
bzw. dienenden Basistransceiverstation. Der Kanal-
auswahlmechanismus ist in der Lage, aus der Infor-
mation und der Signalstärke zu erhalten, ob eine 
Routingbereichsaktualisierung (RAU) oder eine Orts-
bereichsaktualisierung (LAU) erforderlich ist. Wenn 
eine von beiden Aktualisierungen erforderlich ist, die 
Netzwerkinformation abhängig von der erforderlichen 
Aktualisierung einer von beiden oder beiden zuge-
ordnet sind, wird die RAU oder LAU gespeichert und 
abhängig davon, ob vorhergehend eine Aktualisie-
rung auftrat, entweder ein inkrementaler Wert festge-
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setzt oder inkrementiert. Abhängig von dem Wert des 
inkrementalen Wertes vergleicht der Kanalauswahl-
mechanismus die Signalstärke mit der Signalstärke 
der Serving-Basistransceiverstation plus entweder 
einem ersten Randwert oder einem zweiten Rand-
wert, um eine Kanalauswahl zu ermitteln.

[0013] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 sind Ver-
fahrensschritte, die ein Verfahren zum Mildern einer 
übermäßigen Netzwerkaktualisierung, das in einem 
Kanalauswahlmechanismus einer mobilen Kommu-
nikationsvorrichtung verwendet wird, identifizieren, 
dargestellt und allgemein mit 10 bezeichnet. Bei 
Block 12 empfängt der Kanalauswahlmechanismus 
eine Information, einschließlich einer Netzwerkken-
nung, die Orts- und Routingbereiche identifizieren, 
und Signale mit einem Signalpegel, die eine Signal-
stärke von einer Basistransceiverstation, welche ei-
ner Serving-Basistransceiverstation benachbart ist, 
angeben, die einen Kommunikationsdienst für die 
mobile Kommunikationsvorrichtung bereitstellen. Der 
Kanalauswahlmechanismus ermittelt, ob der von der 
benachbarten Basistransceiverstation empfangene 
Signalpegel dem Signalpegel, der hier als Referenz-
signalpegel bezeichnet ist, der Serving-Basistrans-
ceiverstation gleichkommt oder diesen übersteigt. 
Wenn der Signalpegel dem Referenzsignalpegel 
nicht gleichkommt oder diesen übersteigt, wird die 
Kanalauswahlprozedur beendet. Wenn der Signalpe-
gel den Signalpegel der Basistransceiverstation 
gleichkommt oder diesen übersteigt, bestimmt der 
Kanalauswahlmechanismus aus der Netzwerkinfor-
mation, ob der Kanal der benachbarten Basistrans-
ceiverstation zu einer Ortsbereichsaktualisierung 
(LAU) oder einer Routingbereichsaktualisierung 
(RAU) führen würde. Wenn die Kanalauswahl nicht 
zu einer LAU oder RAU führen würde, wird eine Ka-
nalauswahl durchgeführt. Wenn eine Kanalauswahl 
zu einer LAU oder RAU führen würde, ermittelt der 
Kanalauswahlmechanismus bei Block 14, ob vorher-
gehend eine Auswahl zwischen denselben zwei Be-
reichen auftrat. Wenn vorhergehend keine Auswahl 
zwischen denselben zwei Bereichen auftrat, spei-
chert der Auswahlmechanismus die Netzwerkken-
nungsinformation und setzt einen inkrementalen 
Wert fest. Wenn vorhergehend eine Auswahl zwi-
schen denselben zwei Bereichen auftrat, wird der 
Wert inkrementiert. Bei Block 16 wählt der Kanalaus-
wahlmechanismus entweder einen ersten vorbe-
stimmten Randwert, wenn der inkrementale Wert 
nicht einer vorbestimmten Grenze gleichkommt oder 
diese übersteigt, oder wählt er einen zweiten vorbe-
stimmten Randwert, wobei der zweite Randwert grö-
ßer ist als der erste Randwert, wenn der inkrementale 
Wert einer vorbestimmten Grenze gleichkommt oder 
diese übersteigt. Bei Block 18 vergleicht der Kanal-
auswahlmechanismus das empfangene Signal mit 
dem Referenzsignal plus dem ausgewählten Rand-
wert. Wenn das empfangene Signal dem Referenzsi-
gnal plus dem ausgewählten Randwert nicht gleich-

kommt oder dieses übertrifft, wird keine Kanalaus-
wahl durchgeführt. Wenn das empfangene Signal 
dem Referenzsignal plus dem ausgewählten Rand-
wert gleichkommt oder dieses übertrifft, wird eine Ka-
nalauswahl ausgeführt. Der Kanalauswahlmechanis-
mus kann eine Kennungsinformation und zugehörige 
inkrementale Werte allmählich oder vollständig ent-
fernen, wenn über eine bestimmte Zeitdauer keine 
Aktualisierung mit einem gespeicherten Bereich auf-
trat.

[0014] Unter Bezugnahme auf die Fig. 2 ist die rele-
vante GPRS-, EDGE- oder UMTS-Architektur einer 
mobilen Kommunikationsvorrichtung dargestellt, die 
den allgemein mit 30 bezeichneten Kanalauswahl-
mechanismus verwendet. Die relevante Architektur 
30 umfasst einen Funkkanal 32 zum Verbinden mit 
einer Basistransceiverstation über eine Funkverbin-
dung, einen physikalischen Schichtmechanismus 34
zum Erzeugen des Funkkanals 32, einen Verbin-
dungsschichtmechanismus 36, der einen Medi-
um-Zugriffskontroll (Medium Access Control) 
(MAC)-Mechanismus 38 umfasst, und einen Funk-
verbindungssteuerungsmechanismus (Radio Link 
Control mechanism) 40 zur Multiplexier- und Demul-
tiplexiersteuerung sowie Benutzerdaten zu und von 
Steuer- und Benutzerdatenkanälen 42a und 42b und 
zu und von Transportkanälen 44, und einen Funkres-
sourcensteuermechanismus (Radio Resource Cont-
rol mechanism) 46 zum Verarbeiten von Steuerdaten 
42a, 48 und Bereitstellen von Steuerinformation über 
einen Steuerkanal 50. Eine zusätzliche Architektur 
und Beschreibung ist nicht vorgesehen, da es viele 
verschiedene Variationen von mobilen Kommunikati-
onsvorrichtungen gibt, so dass die grundlegende Ar-
chitektur einem Fachmann auf dem Gebiet bekannt 
wäre. Die mobile Kommunikationsvorrichtung kann 
jedoch abhängig von dem unterstützten Dienst zu-
sätzliche Softwarekomponenten, wie IP, TCP, UPD 
und RTP, und Anwendungsschichtensoftware, wie 
e-Mail, Internet-Suchmaschinen und Zeitplanungs- 
und Kalendersoftware, zusätzlich zu verschiedenen 
Middlewarekomponenten umfassen.

[0015] Der RCC-Mechanismus 46 umfasst einen 
Datenverarbeitungsmechanismus zum Speichern 
und Verarbeiten bzw. Bearbeiten von Daten entspre-
chend den Prozessen, die in der zu der Fig. 1 gehö-
rigen Beschreibung identifiziert sind. Der Datenverar-
beitungsmechanismus umfasst einen Prozessor 52, 
einen Speicher 54 und einen Digitalsignalprozessor 
(Digital Signal Processor) (DSP) 56 zum Empfangen 
von Kanalinformation, Speichern und Verarbeiten der 
Kanalauswahlinformation und Ausführen der Proze-
duren sowie Bereitstellen der Steuerinformation, die 
für die Kanalauswahl notwendig ist. In der Ausfüh-
rungsform der Erfindung empfängt der RRC-Mecha-
nismus 46 Signalpegel von Serving- und benachbar-
ten Basistransceiverstationen, Netzwerkkennungsin-
formation, und vergleicht entsprechend dieser Infor-
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mation Signalpegel von benachbarten Basistranscei-
verstationen mit entweder: Dem Referenzsignal in 
dem Fall, in dem keine RAU oder LAU erforderlich ist, 
mit dem Referenzsignal plus einem ersten Randwert 
in dem Fall, in dem eine RAU oder LAU erforderlich 
ist und dieselbe RAU oder LAU nicht vorhergehend 
eine vorbestimmte Anzahl von Malen auftrat, und mit 
dem Referenzsignal plus einem zweiten Randwert, 
wobei der zweite Randwert um einen vorbestimmten 
Betrag größer ist als der erste Randwert, in dem Fall 
in dem dieselbe RAU oder LAU vorher eine vorbe-
stimmte Anzahl von Malen auftrat. Obwohl die Fig. 2
einen in dem RRC-Mechanismus eingeschlossenen 
Datenverarbeitungsmechanismus darstellt, sollte von 
einem Fachmann auf dem Gebiet verstanden wer-
den, dass der Datenverarbeitungsmechanismus eine 
gemeinsam benutzte Ressource sein kann, die von 
weiteren Komponenten in der Architektur geteilt wird.

[0016] Nun unter Bezugnahme auf die Fig. 3 ist ein 
beispielhaftes drahtloses Kommunikationsnetzwerk, 
beispielsweise ein geeignete Standardspezifikatio-
nen einhaltendes GSM-, GPRS- oder UMTS-Kom-
munikationsnetzwerk, das Kommunikationsdienste 
für eine mobile Kommunikationsvorrichtung unter-
stützt, die den Kanalauswahlmechanismus verwen-
det, dargestellt und allgemein mit 60 bezeichnet. Das 
drahtlose Kommunikationsnetzwerk umfasst ein 
Kernnetzwerk 62, das mit einem Funkzugriffsnetz-
werk (RAN) 64, 66 und weiteren Netzwerken 68, wie 
einem öffentlichen Fernsprechnetz (PSTN) oder Pa-
ketdatennetzwerk (PDN), verbunden ist. Das drahtlo-
se Kommunikationsnetzwerk umfasst weiterhin ein 
Kernnetzwerk 70, das mit einem RAN 72, 74 und wei-
teren Netzwerken 76, wie einem öffentlichen Fern-
sprechnetz (PSTN) oder Paketdatennetzwerk (PDN), 
und einer mobilen Kommunikationsvorrcihtung 78
verbunden ist. Die RAN 64, 66, 72 und 74 umfassen 
vielfache Basistransceiverstationen, die eine Funk-
schnittstelle zwischen der mobilen Kommunikations-
vorrichtung 78 und einer Funknetzwerksteuereinrich-
tung zum Zuordnen von Funkressourcen und Leiten 
von Kommunikationen über die Basistransceiversta-
tionen bereitstellen. In dieser Darstellung umfasst 
das RAN 64 eine Netzwerksteuerungseinrichtung, 
die zwei Gruppen von Basistransceiverstationen, 
welche mit RA1 und RA2 identifiziert sind, unterstützt 
und ferner von einem Kernnetzwerk 62, welches 
durch LA1 identifiziert wird, unterstützt wird. Das 
RAN 66 umfasst eine Netzwerksteuerungseinrich-
tung, die eine Gruppe von Basistransceiverstationen, 
welche mit RR3 identifiziert ist, unterstützt und ferner 
von einem Kernnetzwerk 62, 70 unterstützt wird und 
durch LA2 identifiziert ist. Das RAN 72 umfasst eine 
Netzwerksteuerungseinrichtung, die eine Gruppe 
von Basistransceiverstationen, die mit RA4 identifi-
ziert ist, unterstützt und ferner von einem Kernnetz-
werk 70 unterstützt wird, das durch LA3 identifiziert 
ist. Das RAN 74 umfasst eine Netzwerksteuerungs-
einrichtung, die eine Gruppe von Basistransceiver-

stationen, die mit RA5, RA6 identifiziert ist, unter-
stützt und ferner von einem Kernnetzwerk 70, das 
durch LA3 identifiziert ist, unterstützt wird.

[0017] Kommunikationsverkehr wird zu und von der 
mobilen Kommunikationsvorrichtung 78, zu und von 
dem RAN 64 und zu und von dem Kernnetzwerk 62
sowie einem weiteren Netzwerk 68 entsprechend zu 
den RA und LA geleitet. Als Beispiel kann in dieser 
bestimmten Darstellung die mobile Kommunikations-
vorrichtung 79 LA1, RA1 zugewiesen sein. Obwohl 
es nicht dargestellt ist, überlappt sich in der Praxis 
eine Zellenabdeckung zwischen RAN gegenseitig. 
Wenn die mobile Kommunikationsvorrichtung 78 Sig-
nalpegel, die angeben, dass ein Übergang zwischen 
Basisstationen auftreten sollte, empfängt, ermittelt 
der Kanalauswahlmechanismus, wie er unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben wurde, 
ob eine Kanalauswahl zu einer RAU oder LAU führen 
würde. Wenn eine Aktualisierung auftreten würde, 
beispielsweise wenn eine Kanalauswahl dazu führen 
würde, dass eine mobile Station LA1, RA2 aufweist, 
wird der Referenzsignalpegel einer Serving-Basis-
transceiverstation plus Randwert verwendet, um die-
sen mit einem Signalpegel einer benachbarten Ba-
sistransceiverstation zu vergleichen, wenn vorherge-
hend eine Aktualisierung zwischen RA1 und RA2 
eine vorbestimmte Anzahl von Malen auftrat. Daher 
kann eine Kanalauswahlhistorie verwendet werden, 
um übermäßige Netzwerkaktualisierungen auf Grund 
einer Kombination von Position und Ausbreitungs-
charakteristiken zu mildern.

[0018] Während die Verwendung und Implementie-
rung bestimmter Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung unten ausführlich dargelegt werden, 
ist es selbstverständlich, dass die vorliegende Erfin-
dung viele erfinderische Konzepte bereitstellt, die in 
einer breiten Vielfalt von Kontexten verkörpert sein 
können. Die hier erörterten speziellen Ausführungs-
formen sind nur Darstellungen für spezielle Weisen 
zum Ausführen und Verwenden der Erfindung und 
sollen nicht den Umfang der Erfindung einschränken.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Auswählen eines Kommunika-
tionskanals für Kommunikationen mit entweder einer 
Serving-Basistransceiverstation oder einer benach-
barten Basistransceiverstation, wobei eine Kommu-
nikationsvorrichtung (10) eine Netzwerkkennungsin-
formation empfängt, die eine Netzwerkbereiche iden-
tifizierende Information, ein Signal, welches einen Si-
gnalpegel von der benachbarten Basistransceiver-
station aufweist, und ein Referenzsignal, welches ei-
nen Referenzsignalpegel von der Serving-Basistran-
sceiverstation aufweist, umfasst, wobei das Verfah-
ren zum Auswählen des Kommunikationskanals 
durch die Schritte gekennzeichnet ist:  
Speichern einer Netzwerkkennungsinformation, 
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wenn die Kanalauswahl zwischen zwei Bereichen zu 
einer Netzwerkbereichsaktualisierung führt,  
Einstellen eines Wertes, wenn vorher keine Netz-
werkbereichsaktualisierung erfolgt ist,  
Inkrementieren des Wertes, wenn vorher eine Netz-
werkbereichsaktualisierung zwischen denselben 
zwei Bereichen (14) erfolgt ist,  
Vergleichen des Signalpegels mit dem Referenzsig-
nalpegel plus einem Randwert, wenn der inkremen-
tierte Wert größer als oder gleich einem vorbestimm-
ten Wert ist, und  
Auswählen eines Kommunikationskanals mit der be-
nachbarten Basistransceiverstation, wenn der Sig-
nalpegel dem Referenzsignalpegel plus dem Rand-
wert (18) gleichkommt oder diesen übertrifft.

2.  Verfahren zum Auswählen eines Kommunika-
tionskanals nach Anspruch 1, weiterhin die Schritte 
umfassend:  
Vergleichen des Signalpegels mit dem Referenzsig-
nalpegel, wenn ein Auswählen eines Kommunikati-
onskanals nicht zu einer Ortsbereichsaktualisierung 
oder einer Routingbereichsaktualisierung führen wür-
de,  
Bestimmen, wenn der Signalpegel dem Referenzsig-
nalpegel plus einem Randwert gleichkommt oder die-
sen übertrifft, und Auswählen eines Kommunikations-
kanals mit der benachbarten Basistransceiverstation, 
wenn der Signalpegel der benachbarten Basistrans-
ceiverstation dem Referenzsignalpegel plus dem 
Randwert gleichkommt oder diesen übertrifft.

3.  Verfahren zum Auswählen eines Kommunika-
tionskanals nach Anspruch 1 oder 2, weiterhin um-
fassend ein Vergleichen des Signalpegels mit einem 
Referenzsignalpegel plus einem anderen Randwert, 
wenn der inkrementierte Wert nicht gleich dem oder 
größer als der vorbestimmte Wert ist, wobei der an-
dere Randwert kleiner ist als der Randwert.

4.  Kanalauswahlmechanismus (30) zum Aus-
wählen eines Kommunikationskanals für Kommuni-
kationen mit entweder einer Serving-Basistranscei-
verstation oder einer benachbarten Basistransceiver-
station, wobei der Kanalauswahlmechanismus (30) 
einen Prozessor (52) umfasst und wobei der Kanal-
auswahlmechanismus ausgebildet ist, um eine Netz-
werkkennungsinformation zu empfangen, die eine 
Netzwerkbereiche identifizierende Information, ein 
Signal, welches einen Signalpegel von der benach-
barten Basistransceiverstation aufweist, und ein Re-
ferenzsignal, welches einen Referenzsignalpegel 
von der Serving-Basistransceiverstation aufweist, 
umfasst, wobei der Kanalauswahlmechanismus (30) 
dadurch gekennzeichnet ist, dass der Prozessor (52) 
eine Einrichtung umfasst, die ausgebildet ist, um eine 
Netzwerkkennungsinformation zu speichern, wenn 
eine Kanalauswahl zwischen zwei Bereichen zu ei-
ner Netzwerkbereichsaktualisierung führt, einen Wert 
einzustellen, wenn vorher keine Netzwerkbereichs-

aktualisierung erfolgt ist, einen Wert zu inkrementie-
ren, wenn vorher eine Netzwerkbereichsaktualisie-
rung zwischen denselben zwei Bereichen (14) erfolgt 
ist, den Signalpegel mit dem Referenzsignalpegel 
plus einem Randwert zu vergleichen, wenn der inkre-
mentierte Wert größer als oder gleich einem vorbe-
stimmten Wert ist, und einen Kommunikationskanal 
mit der benachbarten Basistransceiverstation auszu-
wählen, wenn der Signalpegel dem Referenzsignal-
pegel plus dem Randwert (18) gleichkommt oder die-
sen übertrifft.

5.  Kanalauswahlmechanismus (30) nach An-
spruch 4, wobei der Prozessor (52) eine Einrichtung 
umfasst, die ausgebildet ist, um den Signalpegel der 
benachbarten Basistransceiverstation mit einem Sig-
nalpegel der Serving-Basistransceiverstation zu ver-
gleichen, wenn ein Auswählen eines Kommunikati-
onskanals nicht zu einer Ortsbereichsaktualisierung 
oder einer Routingbereichsaktualisierung führen wür-
de, zu bestimmen, wenn der Signalpegel der benach-
barten Basistransceiverstation dem Signalpegel der 
Serving-Basistransceiverstation plus einem Rand-
wert gleichkommt oder diesen übertrifft, und einen 
Kommunikationskanal auszuwählen, wenn der Sig-
nalpegel der benachbarten Basistransceiverstation 
dem Signalpegel der Serving-Basistransceiverstation 
plus dem Randwert gleichkommt oder diesen über-
trifft.

6.  Kanalauswahlmechanismus (30) nach An-
spruch 4 oder 5, wobei der Prozessor (52) weiterhin 
eine Einrichtung umfasst, die ausgebildet ist, um den 
Signalpegel mit einem Referenzsignalpegel plus ei-
nem anderen Randwert zu vergleichen, wenn der in-
krementierte Wert nicht gleich dem oder größer als 
der vorbestimmte Wert ist, wobei der andere Rand-
wert kleiner ist als der Randwert.

7.  Mobile Kommunikationsvorrichtung (10), die 
einen Kanalauswahlmechanismus (30) nach An-
spruch 4, 5 oder 6 umfasst.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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